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Carl-Friedrich-Gauß-Ehrung auf dem \Wilseder Berg und
im Emhof zu \ü/ilsede

Von Regierungsvermessungsdirektor f)r.-lrg. Verner Kost

Nds. LVwA - Landesvermessung/ Hannover

Der Verein Natursdrutzpark e.V. hatte zum 20. März 1964 (Frühlingsanfang) zwei

Feiern in der Lüneburger Heide angesetzt:

Eine C.-F.-Cauß-Ehrung auf dem \Tilseder Berg und die Einweihung des in

Vilsede wiederaufgebauten Emhofes. Bei der §7ahl dieses Termins hatte der

Vorsitzende Dr. h. c. Alfred Töpfer sidrer an einen der neun warmen und schönen

Märztage gedacht; dodr der \Winter war noch einmal zurüd<gekehrt. Trotzdem
fanden sich zur festgesetzten Feierstunde in didrtem Nebel auf dem zu einer

bizarren Eislandschaft gewordenen \Tilseder Berg etwa 200 Personen aus allen

Teilen Niedersadrsens ein.

In Anspradren würdigten Dr. Töpfer, Hamburg, als Vorsitzender des Vereins
Naturschutzpark und Dr. Röhrig, Hannover, als Vorsitzender des Niedersädrsisdren
Heimatbundes und zugleidr für die Gauß-Gesellsdraft Göttingen das Leben und

§7erk von Carl Friedrich Gauß.

Findling rnit Caußgedenkplatte
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Die meisten Teilnehmer, die wenigen anwesenden Fadrleute ausgenommen, hörten
zum ersten Male, wie C. F. Gauß seinerzeit seine Beobadrtungen auf dem lVilseder

Berg ausführte und weldre Rolle seitdem der \Tilseder Berg in der Landesver-
messung gespielt hat. C. F. Gauß war aber nidrt der erste, der den \Tilseder Berg
in eine großzügige Landesvermessung einbezog. Die ersten Beobadrtungen auf
ihm nahm im Auftrage des Kaisers Napoleon I. der französisdre Oberst Epailly
Anfang des 19. Jahrhunderts vor.

C. F. Gauß kam mit Epailly in seiner Vaterstadt Braunsdrweig in Berührung, als

dieser dort auf dem Andreasturm Vinkelmessungen ausführte. Dort lernte er die
Arbeitsweise und Instrumente des Franzosen kennen. 1816 gelang es ihm sdrließ-
lidr nach Uberwindung vieler Sdrwierigkeiten, aus Paris Absdrriften der Vermes-
sungsergebnisse Epaillys zu erhalten. Aus Briefen von Gauß an die Astronomen
Sdrumadrer (Altona) und Olbers (Bremen) wissen wir, daß Gauß diese Vorarbeiten
Epaillys lobend bei seiner später durdrgeführten hannoversdren Gradmessung er-
wähnt hat; zeitraubende Erkundungen geeigneter Beobadrtungspunkte sind ihm
durdr die Kenntnis dieser Arbeiten in vielen Fällen erspart geblieben. Epailly selbst
war es trotz eines großen Aufgebotes an Ingenieuren, Hilfskräften, riüagen und
Pferden nidrt vergönnt, seine Dreied<skette lüd<enlos durdr die Lüneburger Heide
zu führen. Audr die Lage des Epaillysdren Punktes auf dern Vilseder Berg ging
sehr bald verloren; bereits Gauß hat sie nidrt mehr vorgefunden.

Von 1821 bis 1825 hat Cauß die hannoversche Gradmessung durdrgeführt, die in
Göttingen begann und von dort Zug vm Zvg nadr Norden vorgetrieben wurde.
Am 26. September 1822 stand er erstmals auf dem \Tilseder Berg, und hier hat
er 12 Tage gearbeitet; gewohnt hat er während dieser Zeitin dem alten Hof Barrl
zwischen '§7'intermoor und Heber. Für seine Beobadrtungen benutzte Gauß ein
steinernes Postament von 1,198 m Höhe, dodr hat er diesen Beobachtungspunkt
genau so wenig wie die übrigen gesidrert.

Diese Maßnahme unterblieb audr 1824, als er von der atten Unterkunft aus in
der Zeit vom 4. bis 25. Oktober neue Beobachtungen auf dem §Tilseder Berg
vornahm. Seine in Briefen an Freunde geäußerte Befürdrtung, die ungesidrerten
steine könnten besdrädigt oder gar verlorengehen, sollte sidr nur zu sd'rnell ver-
wirklidren. Gauß hat die Lüneburger Heide mit Hilfe des von ihm erfundenen
Heliotropen zum ersten Male bezwungen. Dieses Gerät enthält einen ebenen
spiegel, der das Sonnenlidrt vom Zielpunkt in die Ridrtung auf das Fernrohr zu
reflektieren erlaubt und so das Ziel audr bei großer Entfirnung sidrtbar macht.
Die Anregung zu dieser Erfindung erhielt er im oktober r8r8 bei seinen Be-
obadrtungen auf dem Midraelisturm zu Lüneburg. Sein Beobactrtungstagebudr sigt
darüber aus:

,,Hamburg schledrt zu sehen, das westlich von der sonne beleudrtete Fenster (des
Hamburger Midraelisturms) geniert das Pointieren."

Später hat er diesem Vermerk ausdrücllidr hinzugefügt:

rqi"r-e Erfahrung ist die erste Veranlassung zu der im Herbst l g20 gemadrten
Erfindung des Heliotropen gewesen."

Als auf Grund einer Empfehlung der spezialkommission zur unterstützung der
mitteleuropäisdren Gradmessung für das Königreidr Hannover, die Gaußidren
Standpunkte dauernd durdr steine zu sidrern, im Jahre lg63 festgestellt wurde,



daß das von Gauß errid'rtete Postament nidrt mehr vorhanden war, wurde der
Dreied<spunkt neu bestimmt und die Erridrtung eines ,,Stativsteins" aus Sandstein
von 8Fuß, lOZoll bis 4Fuß Höhe über der Erde, ruhend auf einem unterirdisdren
Bad<steinfundament und beded<t mit einer Platte von 18 Zoll im Quadrat und
S Zoll Di&e genehmigt.

Für diese ,,Besteinung" bürgerte sidr namentlidr nadr 1866 die Bezeidrnung
,,Hannoversdrer Pfeiler" ein. Uber diesen beridrtete der Hauptmann Blauel von
der trigonometrisdren Abteilung des Preußisdren großen Generalstabes auf dem
Stammbogen der Station §Tilsede im Jahre 1887, daß die Sandsteinplatte bereits
halb zerbrodren und eine sdrarfe Zentrumsbezeidrnung auf ihr nidrt mehr vor-
handen sei. 1902 ist sie von roher Hand gänzlidr zerstört worden.

1925 erridrtete nuri die Vereinigung Norddeutsdrer rJ(anderer in Hamburg eine

,,Gauß-Säule" genau über dem abgebrodrenen Hannoversd-ren Pfeiler. Bei dieser
Gelegenheit wurde der Unterbar4 des Hannoversdren Pfeilers freigelegt. Audr
dieses sdrlidrte viered<ige Klinkerpostament mit Sandsteinplatte, in die eine bron-
zene Orientierungstafel nach dem Entwurf des Ceographen Dr. Vilhelm Preclt
eingelassen war, ist im 2. §/eltkriege ein Opfer der Altmaterialsammlung geworden
und versdrwunden.

\X/eld,e Bewandtnis hat es nun mit den drei kleinen Kreuzen, die in 3 große
Findlingsblöcle auf der Kuppe des Berges eingemeißelt sind? Im Jahre 1880 wurde
auf dem §Tilseder Berg ein Sdrwebepfeiler von 5,6 m Beobadrtungshöhe mit lO,5 m
hoher Pyramidenspitze aus grünem Holz gebaut und ein neuer Pfeiler, etwas ab-
weid-rend von dem Hannoversdren Pfeiler, gesetzt. Er diente für die damaligen
Ansdrlußmessungen der hannoversdr-sädrsisdren Dreieckskette, die als Beobacfi-
tungen erster Ordnung stattfanden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die drei
kleinen Kreuze in größere erratisdre BlöcJ<e eingemeißelt und in ihrer Lage zum
Zentrum bestimmt. Dieses Zentrum ist wie sdron gesagt, nidrt mit dem Gaußsdren
Punkt identisch.

1963, genau 100 Jahre nadr der Erridrtung des ,,Hannoversdren Pfeilers" hat die
Abteilung Landesvermessung des Niedersädrsisdren Landesverwaltungsamtes auf
Anregung des Niedersädrsisdren Heimatbundes diesen Pfeiler wieder eingemessen
und einen Pfeilerstumpf freigelegt, in dessen Mitte dann eine Markierpinne ein-
zementiert wurde; er liegt 4,368 m südwestlidr des jetzigen trigonometrisdren
Punktes.

Zugleidt wurde eine neue Plakette gesdraffen - vorsidrtshalber nidtt aus Bronze -und in einen der drei Findlinge eingefügt, die ein eingemeißeltes Kreuz tragen.
Als Dr. Töpfer die Enthüllung vornahm, zeigte sidr der Kopf des berühmten
Niedersadrsen sowie die Insdrriftt

C. F. Gauß 1777-1855
Hannoversche Gradmessung 1 821 -1 825

Dr. Röhrig betonte am Sdrluß seiner Anspradre, daß die auf dem Vilseder Berg
durdrgeführten Beobadrtungen der Landesvermessung immer mit dem Namen
C. F. Gauß verbunden bleiben werden, ,jenes einzigartigen Mannes, auf den
Niedersadrsen stolz sein darf. §üir können aud'r hier das Didrterwort spredren:
'Die Stätte, die ein guter Mann betrat, ist eingeweiht; nadrl00Jahren klingt sein

lVort und seine Tat dem Enkel wieder.'f'

4



Jagdhornsignale leiteten die Gauß-Ehru'rg ein und beendeten sie auch,

Heißer Grog erwartete die Gäste bei ihrem Eintreffen im neu errichteten alten
Emhof im \TilsederTal. Dieses sd-röne alte Gebäude wtrrde 1609 erbaut und stand
in Emmingen im Kreis Soltau. 1960 war es so zerfallen, daß selbst Fadrleute einen
§Tiederaufbau bezweifelten. Doch nun ist dies in \wilsede gelungen. Dr. Töpfer
betonte bei der Scfilüsselübergabe, daß dieses Haus ni&t n;r eine Huldigung an
frühere Gesd'rledrter, sondern aucr Zeuge von der Kunst unserer Tage sei.
In der großen Diele des Emhofes hielt Prof. Dr. Grundmann aus Hamburg den
Festvortrag über ,,die Erhaltung denkmalwürdiger ländlicher Bauten - eine 

-Sorge

und eine verrflidrtung". An Hand vieler sdröner eindrud<svoller Lidrtbilder zeigie
er, wie vorbildlidr andere Länder auf diesem Gebiet arbeiten und was in deutscfi-en
Ländern besonders audr in Niedersachsen bisher gesdrehen ist.

Ga ußgedenkplatt e
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Der Niedersädrsisdre Kultusminister Dr. Mühlenfeld sagte die weitere Unterstützung
der Niedersädrsisdren Landesregierung für die Denkmalpflege und den Land-
sdraftssdrutz znt t,um die Ehrfurdtt vor der Vergangenheit zu wahren und nicht in
unserer eigenen Heimat heimatlos zu werden". Seine Ausführungen, die zuletzt
in plattdeutsdr gesprodren wurden, fanden vielen Anklang.

Zum Sdrluß der Feierlidrkeiten nahm Dr. Röhrig nodr einmal das \Wort; es galt

,,dem Niedersadrsen Carl Friedridr Gauß". Aus den vielen wörtlidr von Gauß und
seinen Freunden zitierten Außerungen seien hier nur einige wiedergegeben: Die
erste berühmte Außerung, die uns überliefert wird, war plattdeutsdr gesprodren.

Der Lehrer wollte eine Stunde Ruhe haben und gab den Kindern eine sdrwierige
Redrenaufgabe, mit der sie sidr weidlidr herumplagten, nur nidrt der kleine Gauß,
der seine Süiefertafel nadr wenigen Minuten auf das Katheder warf mit den
§Torten: ,,Do legget se." Mit der Erkenntnis der arithmetisdren Reihe hatte er als
Kind seine Genialität bewiesen.

Als Niedersadrse bewies er sidr audr durdr sein mehrfadr berid-rtetes Heimweh
nadr Braunsdrweig, durd, seine zurüd<haltende Art und sein Abstandsgefühl. Als
Student hatte er seiner konservativen Art gemäß weder die Universität nodr die
,,Bude" je gewedrselt. Sein Leben lang hat er keine von den vielen Berufungen
an andere Universitäten angenommen; dabei hat sidrerlidr der tief in ihm wur-
zelnde niedersädrsisd-re Hang zur Seßhaftigkeit mitgesprod-ren.

Eine der festesten §ü'urzeln seiner sittlidren Kraft beruhte in der religiösen Grund-
einstellung, die dem Niedersadrsen eigen zu sein pflegt, aud'r wenn er kein beson-
ders rühriger Kirdrengänger ist. In den ,,ansdreinenden Zufälligkeiten" erkannte
Gauß sdron früh die ,,§ü'erkzeuge einer höheren Hand", und die wundervolle,
wenn audr unergründlidre Harmonie der Zahlen, der seine Liebe und sein For-
sdren galt, fand er im Universum wieder.

Vährend der zwölf Tage, die Gauß auf dem Vilseder Berg arbeitete, wohnte er
in dem alten Gast- und Einzelhofe zu Barrl an der Straße Harburg-Soltau
zwisC.ren §Tintermoor und Heber, also im Cebiete des heutigen Natursclutzparkes
um §7ilsede. Die relativ gute Unterkunft, die er dort fand, ließ ihn mit einem
gewissen Humor auf die in dieser Hinsidrt erlittenen Entbehrungen des verflos-
senen Sommers 1822 zurüd<blid<en. Jedenfalls sdrrieb er von Barrl aus seinen
Freunden des öfteren in diesem Sinne, wie denn überhaupt der Briefwechsel dieser
Zeit mandrerlei kulturhistorisdr interessante Bemerkungen über die Lüneburger
Heide aufweist. So heißt es z. B. in einem aus Barrl datierten Briefe über das

Quartier zu Ober-Ohe am Hange des Hausselberges: ,,Dort lebt eine Familie,
deren Haupt sidr ,Peter Hinridr von der Ohe zu Ohe' sdrreibt (falls er sdrreiben
kann), dessen Eigentum vielleidrt eine Quadratmeile groß ist, dessen Kinder aber
die Sdrweine hüten. Mandre Bequemlidrkeiten kennt man dort gar nidrt, z. B.

einen Spiegel, einen Abort und dergleidren. C'ott sei Dank, daß idr den zehn-
tägigen Aufenthalt daselbst überstanden habe!"

Er sdrrieb und wiederholte es nadr seiner Heimkehr, daß er sidr seit Jahren nidrt
so gesund geftihlt habe wie während der letzten drei bis vier '§Todren dort im
Bereidr des \Tilseder Berges.

Ihm behagte also der Aufenthalt in der Ruhe und Einsamkeit, sei es in der Land-
sdraft, im Studierzimmer oder im heimeligen Göttingen. Je älter er wurde, um so

mehr wudrs seine Abneigung gegen Unruhe und Ortsveränderungen.
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Dr. Röhrig sdrloß seine Anspradre mit den \Torten: ,,Der vilseder Beig als das

Symbol des reinen Geistes und der Emhof im §Tilseder Tal, sie gehören zusammen

wie die klare Luft der Höhe und das Dunkel der Tiefe bei den Müttern' In dieser

dunklen Tiefe entspringt das Leben; hier liegen die \Turzeln und hier finden sie

ihre Nahrung. Doit o6en aber breitet sidr die Krone, entfalten sidr die Bläten

und reifen di-e Früdrte. Diese Krone wirft ihren Sdratten rings umher, mancl'rmal

über die ganze rü(/elt, wie es bei Carl Friedridr Gauß der Fall war. Auctr er aber

hatte sein-e tiflurzel in der bäuerlidren Tiefe unseres niedersächsisd-ren Landes."

Die beiden denkwürdigen Feiern klangen mit einem Hodrzeitszug und Tänzen

zu alten Volksweisen, vorgetragen von der SdTeeßeler Tradrtengruppe, aus'

Grundsatzfragen bei der Bewertung von Straßenflädlen

Von Regierungsvermessungsrat Dr.-lng. E. H au pt, Regierung l-{ildesheim

1. Einleitung

Die folgenden Ausführungen stellen den Extrakt aus einem Rundgesprädr unter

Leitung-von Oberregierungsvermessungsrat Dr. \7endt anläßlidr des Fortbildungs-

ko.ser'de. Beamten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung

in Bad Sadrsa vom 2.bis 6.Dezember 1963 dar. Neben Beamten der Vermessungs-

und KataSterverwaltung nahmen daran aud, Vertreter der Bundesvermögensver-

waltung und der Straßänbauverwaltung teil. Zur Abrundung des Themas und zur

Anregrirrg eines Gedankenaustausdres hat sictr der Verfasser erlaubt, aud'r eigene

Erfahrungen und Gedanken mit einzufled'rten.

2. Gibt es einen Verkehrswert für Straßenflädren?

Nadr s 141 des Bundesbaugesetzes (BBauG) wird der Verkehrswert durdr den

Preis bestimmt, der im gewöhnlidren Gesdräftsverkehr zu erzielen wäre. Der
gewöhnlidre Gesdräftsverkehr setzt einen funktionsfähigen (freien) Crundstüd<s-
markt voraus. Es ist also zu untersudren, ob es einen derartigen Markt für Straßen-
flädren gibt.

Die Meinungen hierzu sind geteilt. An Gründen daftir werden argeführt'
a) Es ist eine Handelsspanne vorhanden. Sie wird einerseits beeinflußt durdr die

Enteignungsdrohung, auf der anderen Seite durdr die Abneigung des Erwerbers
gegen die Enteignung.

b) Es ist kein ausgesprodrenes Monopol für den Erwerb vorhanden. Zwar ist
der Kreis derer, die Straßenland erwerben wollen, klein; es ist aber jedem
möglidl, derartige Grundstüd<e zu kaufen.

c) Der Gesetzgeber läßt ausdrücklich die Fiktion eines gewöhnlidren Gesdräfts-
verkehrs für Grundstücke zu, die wegen ihrer besonderen Besd'raffenheit oder
Zweclbestimmung nid'rt gehandelt werden (l).

Die Gegner dieser Auffassung begründen ihren Standpunkt folgendermaßen'

a) Der Erwerber hat eine Monopolstellung, da fast nur der Ersd'rließungsträger
als Käufer auftritt. Gelegentlidre Geschäfte unter privaten Interessenten, weldre



den Erwerb kleinerer StraßenIlädren zum Gegenstand haben, sind die Ausnahme
und können nidrt zum Vergleidr herangezogen werden (2).

b) Audr der Veräußerer hat eine Monopolstellung, da in aller Regel nur ein
bestimmtes Flädrenstüd< in Frage kommt und ein Ausweidren auf andere gleidr-
artige Objekte nidrt möglidr ist.

c) Drohung der Enteignung: hinter den Ankaufswünsd.ren steht auf Grund der
gegebenen Red-rtslage ein gewisser Zwang (3).

d) Ein gewöhnlicher Gesdräftsverkehr ist nur vorhanden, wenn eine gewii;se Frei-
zügigkeit audr in zukunft erhalten bleibt. Vom Zeitpunkt der Inansprudrnahme
an kann das straßenland jedod-r nidrt mehr an Entwicklungen teilnehmen, die
zukünftiger Natur sind. Es scheidet damit aus dem gewöhnlichen Gesdräfts-
verkehr aus.

Die überwiegende Zahl der Autoren in der Fadrpresse wie aud, .der cesprädrs-
partner in Bad Sadrsa mißt den vorstehend aufgeführten Gegenargumenten mehr
Gewid-rt bei. Dieser standpunkt wird audr durdr die neuere Redrtspredrung
erhärtet. Im Urteil der Baulandkammer des Landgeridrts Hamburg vom 31. Ok-
tober 1960 heißt es: ,,Die Baulandkammer hat sdron wiederholt iusgeführt, daß
es einen verkehrswert, den im gewöhnlidren Gesdräftsverkehr zu erzielenden
Preis, für Straßenflädren nidrt gibt, da kein gewöhnlidrer Gesdräftsverkehr für
soldre Flädren existiert. Die zahlreidren Aufkäufe derartiger Flächen durdr die
öffentlidre Hand können nidrt als gewöhnlidrer Gesdräftsvirkehr angeschen wer-
den. sie erfolgen nidrt zum Zwed<e normaler Grundstüd<snutzungf wie sie der
gewöhnlidre Gesd,äftsverkehr erstrebt, sondern'zum Zwed<e der sträßenverbreite-
rung und der §Tegeanlage. AIs Käufer tritt nur der Fiskus und kein breiterer
Käuferkreis auf wie im gewöhnlidren Gesdräftsverkehr. Außerdem erfolgen sie
regelmäßig unter dem Aspekt eines sonst drohenden Enteignungsverfahrens."
(s. audr 2)

\7enn es demnadr keinen Verkehrswert für Straßenland gibt, erhebt sidr die
Frage, wonadr sidr dann der Kaufpreis für derartige Fläd-ren bemißt. Es ersdreint
zwed<mäßig, zur Beantwortung dieser Frage von den beiden Hauptargumenten

- Monopolstellung von Erwerber (Erschließungsträger) und Veräußerer sowie der
Enteignungsdrohung - auszugehen.

Nadr § 128 (l) BBauG umfaßt der Erschließungsaufwand audr den §/ert der
bereitgestellten Flädren im Zeitpunkt der Bereitställung. Der Gesetzgeber spridrt
kennzeidrnenderweise vom \Wert der Flädren und nidrt vom Verkehrswert. Einen
soldren \Wert von Straßenflädren, der sid'r durchaus audr ermitteln läßt, gibt es
zweifellos.

Nadr den Enteignungsbestimmungen des BBauC ist für die Enteignung eine Ent-
sdrädigung zu leisten. Die Höhe der Entsdrädigung bemißt sidr nadr dem \[ert
des zu enteignenden Grundstüd<s. Nadr den Crundsätzen von Treu und Glauben
muß die Ermittlung dieses §[ertes sowohl bei gütlidrer Einigung der Vertrags-
partner als audr im Enteignungsverfahren zu etwa demselben Ergebnis führen.

Bevor daher zu der angesdrnittenen Frage absdrließend Stellung genommen wird,
ist es sinnvoll, auf die Enteignungsbestimmungen näher einzugehen, um die
benutzten Begriffe zu klären.
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3. Verkehrswert - Entsdrädigung

Die Enteignung ist im V. Teil des BBauG geregelt. Der 2. Absdrnitt enthält die
Entsdrädigungsbestimmungen hierzu, die ganz allgemein auf die Inansprudrnahme
von Flädren für den öffentlidren Bedarf angewandt werden können. Denn Behör-
den (Ersdrließungsträger) haben bei Inansprud-rnahme von Land Entsd'rädigungen
zu leisten, die den Betroffenen in die Lage versetzefl sollen, sidr ein gleidrwertiges
Vermögensstück zu besdraffen. Hierfür hat der Gesetzgeber bindende Regeln
vorgesdrrieben.

Nadr den im § 93 BBauG angegebenen Grundsätzen läßt sidr die Entsdrädigung
aufgliedern in

die Entsdrädigung für den eintretenden Redrtsverlust,
die Entsdrädigung für andere eintretende Vermögensnadrteile.

Eine entspredrende Aufgliederung enthielt audr das Baulandbesdraffungsgesetz.

31. Gemäß § 95 BBauG bemißt sidr die Entsdrädigung für den Redrtsverlust nadr
dem Verkehrswert (§ 141) des zu enteignenden Grundstüd<s, oder anders aus-
gedrüd<t' hierin sind die objektiven Bewertungsmerkmale berüd<sidrtigt.

Dieser Verkehrswert kann nur auf die Qualität des Landes in dem Zeitpunkt, in
dem es für Straßenbauzwed<e in Ansprudr genommen wird, bezogen werden. In
der Begründung (1) heißt es hierzu, ,,auszugehen ist von der tatsächlidren oder
redrtlich möglidren Nutzung." Var das Grundstüd< bisher Ad<er, so ist es als
Ad<er zu bewerten; war es Bauland, so ist es als soldres einzusdrätzen.

Die Frage, ob ein sdrmaler Streifen oder kleiner Abspliß - um soldre Teilstüd<e
handelt es sidr bei Straßenverbreiterungen gewöhnlidr - als Ad<er, Bauland usw.
angesehen werden darf, hat der Gesetzgeber eindeutig bejaht. Nadr der Be-
gründung (1) ist eine derartige Fiktion zulässig.

32. Die Entsdrädigung für andere eintretende Vermögensnadrteile umfaßt die sub-
jektiven Bewertungsmerkmale. Hierzu gehören u. a.

der kapitalisierte nidrt flädrengebundene Sdraden, der dem Restbetrieb
verbleibt, die sogenannte Resthofentsdrädigung,
der kapitalisierte Schaden für \Tirtsdraftsersdrwernisse, z. B. durdr An-
sdrneidungen, Durdrsdrneidungen, Umwege, Umstellung usw.
§Teitere Einzelheiten hierzu siehe s 96 BBauG und Sdrlemmermeier
(4, S. 67).

Die Bewertung dieses Entschädigungsanteils ist außerordentlidr diffizil und nur
für ;eden Einzelfall individuell zu lösen. Das erkennt man sdron daran, daß der
Bund 1963 bereits die 3. Fassung der Entschädigungsridrtlinien für die Landwirt-
sd'raft erlassen hat. Auch die Ermittlung an Hand von Vergleidrspreisen sdreitert
gewöhnlidr daran,daß dieseAnteile in den Kaufverträgen nidrt aufgesdrlüsselt sind.
§7ährend dieser subjektive Anteil in landwirtschaftfiÄ genutzten 

-Gebieten 
in der

Regel einen Zusdrlag zu dem verkehrswert gem. Absdrn. 31 bewirkt, kann er
in bebauten Gebieten durdraus einen Abschlag für Vermögensvorteile reditfertigen,
z. B. durdr besseren Zugang zu Ladengesdräften.



33. Damit ist die im Absdrnitt 2 aufgeworfene Frage geklärt,

Bei Straßenland kann man nur vön einem Vert spredren. Dieser läßt sidr auf-
gliedern in

den Verkehrswert des an- oder umliegenden Landes, wobei von der
Nutzung im Zeitpunkt der Inansl1qügg@auszugehen ist, und
a,nar, ,uo;a*ffiaurgung rur arrucle vcr-
mögensnadrteile.

Beide Anteile zusammen - sowohl der objektive wie der subjektive - ergeben
die Gesamtentsdrädigung, die in den Kaufverträgen gewöhnlidr als Kaufpreis
verzeidrnet steht. Es ist also nicht beredrtigt, derartige Kaufpreise als Verkehrs-
werte in den Kaufpreissammlungen nadrzuweisen. Sie müssen in der Regel erst
beridrtigt werden.

Damit ist audr die in der Praxis immer wieder festgestellte Diskrepanz zwisdren
tatsädrlidl gezahlten Kaufpreisen von Straßenland und den Verkehrswerten der
umgebenden Grundstüd<e geklärt.

Diese Gesamtentsdrädigung entspridrt dem ,,vollen rü(/ert". Da die Bezeidrnungen
,,voller rü7ert" nadr § 47 RHO oder ,außerordentlicher \Tert" nadr § 114 ALR
in der Vergangenheit vielfadr untersdriedlidr ausgelegt worden sind, ist es zu
begrüßen, daß das BBauG diese Begriffe nidrt mehr verwendet. Durdr die Ent-
sdrädigung für den Redrtsvedust nadr dem Verkehrswert und durdr die Sonderent-
sdrädigung für andere Vermögensnadrteile sind nunmehr klare Begriffe gesdraffen
(5, s. 2W\

4. Ist der Guta«hteraussdruß zuständig?

Gem. § l4l BBauG ermittelt der Gutadrteraussdruß den Verkehrswert. Damit ist
er nadr gesetzlidrem Auftrag für diesen Bestandteil der Entsd'rädigung (vergl. Ab-
sdrnitt 3l) zuständig, es sei denn, daß andere einsdrränkende Bestimmungen Platz
greifen. Eine derartige Einsdrränkung enthält § 136 (1) BBauG, ,,Ausgenommen
sind die einer land- und forstwirtsd-raftlidren Nutzung vorbehaltenen Grund-
stü&e." Es erhebt sidl die Frage, weldre Bedeutung dem §flort ,,vorbehalten" bei-
zumessen ist.

Audr hier sind die Meinungen wieder geteilt.

Die eine Seite vertritt den Standpunkt, daß der Gutadrteraussdruß nadr dem
BBauG nur für die Bewertung von Bauland zuständig sei, für die Bewertung von
land- und forstwirtsdraftlidrem Besitz habe er keinen Auftrag. Bei Bemessung der
Entsd'rädigung komme es auf die Nutzung im Zeitpunkt der Inanspruclnahme an.

§/ar das Grundstüd< in diesem Zeitpunkt der land- und forstwirtsdraftlidren Nut-
zung vorbehalterr, dann sei der Gutadrteraussdruß für die Bewertung dieser Flädren

nidrt zuständig.

Die Gegenseite ist der Meinung, daß in dem rVort ,,vorbehalten" eine zukunfts-
weisendi Tendenz liegt, d. h. das Grundstück soll audr zukünftig land- oder forst-
wirtsdraftlidr genutzt werden. Andert es dagegen seine Nutzungsart - etwa von
Acler in Straßenland - ist der Gutadrteraussdruß zuständig.

Nadr meinem Dafürhalten handelt es sidr hier um eine reine Redrtsfrage, die auf
höherer Ebene im §rege der Auslegung zu klären ist. In Niedersadrsen ist die
Klärung dahingehend erfolgt, daß der Gutadrteraussdruß auf Antrag aud, soldre
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landwirtsdraftlicl genutzten Grundstüd<e bewerten kann, die zum Bau bzw. zur
Verbreiterung von Straßen, zu Aufgaben der Landesverteidigung u. ä. heran-
gezogen werden sollen (RdErl. d, Nds. Mdl. vom 15.Januar 1964 - I/a fferm)
3085-21 ).
In der Begründung geht der Minister von derTatsadre aus, daß der § 136 (1) BBauG
hinsidrtlidr der unbebauten Grundstücle die Besdrränkung auf den Gesamt-
baubereidr, die im § 161 (1) der Regierungsvorlage vorgesehen war, nidrt mehr
enthalte. Daraus ergäbe sidr, daß der rVertermittlung grundsätzlidr das gesamte
Gemeindegebiet unterliegen solle. Auf den besonderen Charakter der §Tidmung
des Bodens käme es bei der Anwendung des § 136 BBauG nidrt an. Eine ähnlidre
Auffassung herrsdrt nadr meiner Kenntnis audr in anderen Bundesländern, z. B.

Nordrhein-\Testfalen, vor.

Diese Klarstellung ist von seiten der Bewertungspraktiker zu begrüßen. Der Gut-
adrteraussdruß kann seinen gesetzlidren Auftrag - Transparenz des Bauland-
marktes - nur erfüllen, wenn seine Tätigkeit nidrt zu sehr eingeengt wird.
Empirisdre Untersudrungen bei versdriedenen Katasterämtern haben ergeben, daß
eine deutlidre Abhängigkeit zwisdren dem Verkehrswert von landwirtsdraftliclr
genutzten Grundstüd<en und von Baugrundstütken innerhalb der Gemeinden
besteht.

5. Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden

Nadr der Begründung zum BBauC ist dem Gutadrteraussdruß eine aktive Rolle
zugedacht. Er soll ein Mittel dazu sein, den Bodenmarkt aufzulod<ern, indem er
als eine Art Sdrwingungsdämpfer auf die steigenden Baulandpreise wirkt. \üie die
Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, ist jedodr die Einwirkungsmö§lich-
keit auf die Preisgestaltung bei privaten An- und Verkäufen im allgemeinen ge-
ring (6), um so mehr sollte es deshalb Aufgabe der Behörden sein, auf dem.von
ihnen beeinflußten Gebiet nach außen hin einig aufzutreten, um das gested<te Ziel
zu verwirklidren.

§7ie die Diskussion in Bad'sadrsa ergeben hat, ist guter §(ille auf allen Seiten
vorhanden. Der bisher vielfddr erhobene Vorwurf, daß die von der Straßenbau-
verwaltung gezahlten Kaufpreise z. T. erheblicfi über dem vertretbaren Preisniveau
Iägen und damit preistreibend wirkten, findet seine ursaclre in der fehlenden
Trennung zwisclen Verkehrswert und Entsdrädigung (vgl. Absdrnitt 3). Hier ist
offensidrtlicl auf beiden Seiten bisher gesündigi wärden.

5I. Straßenbauverwaltung

Beim Landerwerb der Straflenbauverwaltung steht der freihändige Ankauf im
vordergrund. Eine weitere Möglidrkeit ist die Inansprudrnahme im Rahmen eines
Flurbereinigungsverfahrens und sdrließlidr als ultimä ratio die Entäignung.
um angemessene Preise aushandeln zu können, holt die Behörde in d-er Rägel ein
Gutad'rten über den Bodenwelt beim Gutadrteraussdruß, dem Katasterami oder
evtl. auch bei einem sonstigen Sadrverständigen ein. Vie aufgezeigt, ist hierfür in
Zukunft der Gutadrteraussdruß zuständig.

Das Gutadrten soll den verkehrswert des Grund und Bodens, der an Hand von
zeitnahen Vergleidrspreisen zu ermitteln ist, angeben. Hierbei ist von der euali-
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tät des Bodens im derzeitigen Zeitpunkt auszugehen - also Ad<er, Grünland,
Bauerwartungsland usw. Venn in diesem Verkehrswert bereits Zu- und Absdrlage
gegenüber dem reinen Bodenpreis berüd<sidrtigt worden sind, sollen sie in der
Begründung aufgesdrlüsselt werden. Dadurdr wird vermieden, daß die Straßenbau-
verwaltung bei Verhandlungen mit den Eigentümern derartige Zusdrläge - z. B.

für hofnahe Lage usw. - nodr einmal ansetzt.

Etwaige Entsdrädigungen für andere Vermögensnadrteile sollel vom Gutadrter-
aussdruß nur ermittelt werden, wenn das betreffende Straßenbauamt ausdrüddidr
darum bittet. Dann müssen aber diese Entsdrädigungen im Gutadrten gesondert
angegeben werden. Um Beanstandungen bei der Genehmigungsbehörde zu ver-
meiden, ist es zwed<mäßig, in jedem Falle klar herauszustellen, worauf sidr das

Gutadrten bezieht, z. B. daß nur der Verkehrswert und nidrt die sonstigen Ver-
mögensnachteile berüd<sichtigt worden sind.

Umgekehrt soll die Straßenbauverwaltung in Zukunft die Komponenten/ aus

denen sich der Kaufpreis zusammensetzt, im Vertrage aufsdrlüsseln, damit der
Gutadrteraussdruß zu reellen Vergleidrspreisen kommen kann. Von unserer Seite
ist dringend darum zu bitten, daß wir rechtzeitig vor Beginn der Kaufverhand-
lungen eingesdraltet oder zumindest orientiert werden und nic*rt erst dann, wenn
vollendete Tatsadren gesd'raffen worden sind. In der Vergangenheit war es oftmals
eine Quelle des Argernisses, wenn der Gutadrteraussdruß zrspät eingesdraltet
wurde und dann abweidrende, geringere Verkehrswerte erm.ittelte, als bereits vom
Straßenbauamt ausgehandelt worden waren.

52. Bundesvermögensverwaltung

Bei der Landbesdraffung geht die Bundesvermögensverwaltung bisher im allge-
meinen folgendermaßen vor:

Nadrdem die Vorarbeiten getätigt sind, wird der Besdraffungsauftrag .:rteilt.
Darauf werden Katasterunterlagen angefordert und Auskünfte, die zur ge-

redrten Preisfindung von Bedeutung sein können, bei möglidrst vielen Stellen
eingeholt. Auf Grund dieser Unterlagen fertigt ein eigener Sadrverstäirdiger
ein Gutadrten über den Bodenwert an/ das gewöhnlidr mit dem Katasteramt
abgesprodren werden soll.
Sdrließlidr prüft die Oberfinanzdirektion, ob der Preis rechtlich und sadrlich
angemessen ist.

Danadr fertigt also die Bundesvermögensstelle die Gutadrten selber an. Vom
Gutad'rteraussdruß bzw. vom Katasteramt möchte sie nur Material zur geredrten
\[ertermittlung erhalten. Darüber hinaus wird hierzu speziell bei landwirt-
sdraftlidr genutzten Grundstüd<en nodr eine Vielzahl anderer Stellen, wie z. B.

die Landkreise, Landwirtsdraftssdrulen, das Landvolk, Finanzamt, Hodrbauamt
usw. angesdrrieben.

Er ersd'reint mir sehr fraglidr, ob diese vielen Anfragen im Hinblid< auf den Ver-
waltungsaufwand und den Erfolg sinnvoll sind, denn erfahrungsgemäß landen die
meisten Anfragen dodr wieder - mit Abgabenadrridtt - beim Katasteramt.

Es muß weiter gefragt werden, ob es nidrt zwed<mäßiger ist, anstelle des Bewer-

tungsmaterials ein Gutadrten beim Gutadrteraussdruß einzuholen, denn oftmals
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stellt sidl erst bei der Bewertung heraus, weldre Unterlagen zur geredrten Preis-

findung maßgebliü sind.

§7ir können hierzu nur Anregungen und Verbesserungsvorschläge vorbringen,
dagegen können wir einer anderen Behörde - zumal noch einer Bundesbehörde -keine Vorschriften madren

Sclließlich bleibt zu erörtern, welches Bewertungsmaterial der Bui'rdesvermögens-
verwaltung nadr den gesetzlichen Vorsdrriften überhaupt zur Verfügung gestellt
werden darf. Gemäß § 138 (3) BBauG dürfen keine Angaben aus der Kaufpreis-
sammlung veröffentlicht werden, die Rüd<scfilüsse auf die persönlidren und wirt-
schaftlicl,en Verhältnisse der Beteiligten zulassen. Es ist also nicht zulässig, die in
der Kaufpreissammlung nachgewiesenen Vergleidrspreise an Dritte weiterzugeben.
\7ie der Nds. Mdl. im RdErl. vom 15. Januar 1964 - I/4 (Verm) 3085 - 2l -klargestellt hat, können nur Auskünfte folgender Art erteilt werden,

in Baugebieten: die Ridrtwerte,
in landwirtsdraftlici genutztem Gelände' durdrschnittlidre Lagewerte für
eine Gruppe von Grundstücken.

So unbefriedigend dicses Verfahren auch für den Bewertungsfadrmann sein rnag,
bedeutet es dodr eine gewisse Arbeitsentlastung für den Gutadrterausschtrß. Zum
anderen steht damit der Gutadrterausschuß bei einem Redrtsstreit, z. B. im Enteig-
uungsverfahren, für den Endbeweis nodr zur Verfügung.
Die in Absdrnitt 5l angesprodrene frühzeitige Orientierung des Cutachteraus-
schusses bzw. Katasteramts sowie die Aufgliederung des Preises in den Kaufver-
trägen gelten hier entspredrend.

6. Zusammenfassung

Bei der Bewertung von Straßenland ist klar zu untersd-reiden zwisdren dem Ver-
kehrswert für die bisherige Nutzung und sonstigen Entsdrädigungen ftir andere
Vermögensnadrteile. Dabei ist es grundsätzlidr Aufgabe des Gutadrteraussdrusses,
den V'erkehrswert zu ermitteln. Die sonstigen Entsdrädigungen können entweder
von den zuständigen Behörden selbst ausgehandelt oder auch vom Cutachter-
aussdruß mit ermittelt werden. Es ist Sadre des Antragstellers, seine §7ünsdre in
dieser Hinsidrt klar herauszustellen. Nadr bisherigen Erfahrungen werden derartige
umfassende lVertermittlungen 

- sowohl für den Verkehrswert als auch für die
sonstigen Entschädigungen - insbesondere bei Enteignungen, Umlegungen sowie
von Gerichten und Straßenbauämtern beim Gutad,teraussdruß beantragt.

Das wahlweise Anwenden beider Möglidrkeiten wird den \7ünschen aller Betei-
ligten bestmöglidr geredrt. Die straßenbaubehörde usw. erhält gegebenenfalls
größere Bewegungsfreiheit beim Grundstüd<serwerb (bekanntlidr spielen die
Grundstücftspreise bei Straßenbauten nur eine untergeordnete Rolle im Vergleidr
zu den Ausbaukosten). Für den Gutadrteraussdruß ist gewährleistet, daß das Preis-
niveau nidrt verfälsd-rt wird. Bisher war es vielfach so, daß der Landwirt den
gezahlten Preis für Straßenabsplisse als Verkehrswert seines Ackers ansah und
daraus weitere Preisforderungen ableitete.

SCHRIFTTUM

1. Begründurg der Verordnun_g über die Crundsäta für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grund-
stücken. Bundesanzeiger 1961, Nr. 154.

13



2. Reek, §7.: Zur Bewertung von Fläöen, die bereits dm Verkehr gewidmet sind. AVN 1%3, S.429.
3. Vollmar, P.: Die Emittlung des beitragsfähigen Ersdrließungsaufwandes in Zeiten sdrwankender Preise.

AVN 1%3, S. 267.

4. Sdrlemmermeier, V.: Die Bewertung von landwirtsdtaftlidr oder gärtnerisdl genutzten Einzelgrundstücken.
Nadrr. d. Nds. VuKV. 1%3, S. 65.

5. Bonczek/Halstenberg: Bau - Boden. Hammonia-Verlag Hamburg 1963.

, 
3:ä1:U, 

§fl.: Probleme der Stadterneuerung im Hinblid< auf die kommunale Bodenpolitik. ZN 1962,

Die Ermittlung des Bodenwertes von Gesclräftsgrundstücken
und gemisdrt- genutzten Grundstüd<en

Von Oberregierungsvermessungsiat Dr. Theo Gerardy, Katasteramt Hannover

Der Bodenwert eines Gesdräftsgrundstü*s wird aussdrließlidr durd, dessen Er-
tragsmöglidrkeiten bestimmt. Es wird daher von mandren Autoren vorgesdllagen

- und dieser Vorsdrlag hat audr in der Praxis Eingang gefunden -, daß man den
Bodenwert mit Hilfe ginsl 

- bei unbebauten Grundstüclen fingierten - Ertrags-
wertberedrnung ermitteln solle, indem man vom Gesamtertragswert des Crund-
stüd<s den Cebäudesadrwert abzieht und so den Bodenwert erhält. Da aber sowohl
bei der Ertragswertbereönung als audr bei der Ermittlung des Gebäudesadrwerts
bestimmte Annahmen (Zinsfuß, Normalherstellungswert, Absdrreibung wegen
Alters) gemadrt werden müssenf bleibt das Ergebnis unsidrer. Die gesamte Un-
sidrerheit fällt dem als Differenz ermittelten Bodenwert zur Last. Besser als durdr
viele §7orte läßt sidr das an einem Beispiel klarmadren.

Beispiel:

Grundstüd< 600 qm groß, Gebäude 2400 cbm umbauter Raum, Reinertrag
19000 DM, Zinsfuß 6/6, Normalherstellungskosten 130 DM/cbm.

19000 x 100
Ertragswert des GrundstücJ<s

Gebäudesachw ert 2400 X 1 30

oder rund I DM/qm( !)

Ändert man den Zinsfuß
120 DlWebm ab, so ergibt

Ertragswert des Grundstücks

Gebaudesachwert 2400 x l2A

oder rund 150 DlWqm( !)

6

Bodenwert - 4666 DM

auf 5 oÄ und die Normalherstellungskosten auf
sich folgende Rechnung 

'

19000 x 100

- 380000 DM

- 288 000 DM

- 92 000 DM

_ 316666 DM

- 312000 DM

5

Bodenwert

Da beide Änderungen durdraus im Bereidr des Diskutablen liegen, da ferner bei
der Absdrreibung wegen Alters eine weitere Unsidrerheitsquelle durdr die Fest-
setzung der Restlebensdauer und des Absdrreibungsquotienten (linear oder pro-
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gressiv) hinzutritt, dürfte es ohne viele
denen der Gebäudewert ein Vielfaches

fahren nicht zugelassen werden kann.

Worte klar sein, daß in allen Fällen, in
des Bodenwertes ist, ein derartiges Ver-

Audr Gesdräftsgrundstücle müssen daher in aller Regel im Vergleidrswertverfahren

bewertet werdJn. Man stößt dann aber meist auf Sdrwierigkeiten bei der Sudre

nadr geeigneten Vergleidrsgrundstüd<en, da Gesdräftsgrundstüd<e in ihren \üert-
*erkÄale-, viel stärker variieren als §Tohngrundstüd<e. Der Ertrag und damit der
ril(ert eines Grundstüd<s ist immer eine Funktion von Lage und Ausnutzungsgrad.

Sieht man von dem Ausnutzungsgrad ab, so untersdreiden sidr §7ohr grundstücke

untereinander durdr die objektiv erfaßbare verkehrslage und die \Tohnlage,.die
in erheblidrem Maße subjektiv beurteilt' wird. Bei Gesdräftsgrundstüd<en bildet

dagegen die ,,Gesdräftslage" das aussdllaggebende Merkmal, in dem neben der

Veikährslage audr enthalten ist, ob in der betreffenden Lage ein ausreidlender

oder zuträllidrer Kundenkreis erwartet werden kann. Der Gesdräftsumsatz hängt

in den müsten Fällen davon ab, daß redrt viele potentielle Kunden an dem

Gesdräft vorübergehen; die §7erte von Gesdräftsgrundstüd<en werden also zum

belebten Ortszentrum hin ansteigen.

Die Untersdriede in der Gesdräftslage sind weitaus differenzierter als die Lage-

versdriedenheiten bei §flohngrundstüd<en. Ed<lagen werden vor Reihenlagen bevor-

zugt, die ,,Laufseite" einer Gesdräftsstraße bedingt höhere Grundstüd<swerte, in

dei City einer Großstadt steigen die Grundstüd<spreise im Umkreis weniger

hundert Meter sprunghaft an. Gesdräftsstraßen können aus bestimmten, erst bei

näherer Untersudtung erkennbaren Gründen gegenüber anderen benadrbarten

erheblidr zurüd<stehen, Gesdräftsstraßen unterliegen gelegentlidr einem Struktur-
wandel, der zum Absinken oder Ansteigen der Grundstüd<spreise über oder unter
das allgemeine Niveau führt. So sind versd'riedene Straßen der City von Hannover
infolgJ der durdr den Krieg hervorgerufenen Umsdridrtung in ihrem §(ert stark

abgeiunken, andere stärker hervorgetreten. Bekannt ist die Tatsadre, daß in den

USA lnfolge der Verkehrsprobleme die Grundstüd<spreise im Kern der Großstädte
stark nadrgelassen haben. \üenn nidrt alles trügt, werden sidr ähnlidre Vorgänge
bei uns wiederholen, jedenfalls ist sdron jetzt das Bestreben bestimmter Gesdräfts-

zweige unverkennbar, in Gebiete mit günstigeren Verkehrsbedingungen abzu-
wandern.

Ein unmittelbarer Preisvergleidr ist daher nur in den seltensten Fällen möglidr.
Man muß sidr mit Vergleidrsgrundstüd<en begnügen, die mit dem Bewertungs-
objekt wenigstens durdl einige Hauptmerkmale (Nadrbarsdraft, gleid're Art des
Gesdräftsbetriebes usw.) verbunden sind. Man muß die Untersdriede in den §7ert-
merkmalen genau ergründen, muß nad, Vergleidrsmaßstäben sudren, mit deren
Hilfe die vorliegenden Kaufpreise auf die Verhältnisse des Bewertungsobjektes
umgeformt werden können.

Da die Bodenwerte von Gesd'räftsgrundstüd<en von dem erzielbaren Ertrag ab-
hängen, muß die Verbindung mit den Vergleidrspreisen fast immer über einen
Ertragsvergleidr hergestellt werden. De Art des Vorgehens hängt dabei weitgehend
von den vorhandenen Unterlagen und der Bedeutung des Falles ab. In Hannover
sind z. B. für alle Grundstüd<e des Vorkriegs-Stadtgebietes Ridrtwerte auf der
Grundlage des Preisniveaus von 1936 ermittelt worden. Diese Ridrtwerte kann
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man audl heute nod-r, soweit sicfi die Struktur des betreffenden Gebietes gegenüber
1936 nidrt geändert hat, als relative Lagewerte benutzen. Die Ridrtwerte besitzen
zwar den kleinen Sdrönheitsfehler, daß sie seinerzeit nadr der tatsädrlidr vorhan-
denen Ausnutzung ermittelt wurden, während sie rid-rtiger auf die zulässige und
möglidre Ausnutzung hätten abgestellt werden müssen. Da man aber durcr den
Vergleidr mit den Nadrbargrundstücken sdrnell den mittleren Richtwert ermitteln
kann,-taugen sie audr heute nod, dazu, um Vergleidrspreise auf den Bewertungsfall
umzuformen.

Lageuntersdriede kommen aber audr in den Mieten zum Ausdruck, und daher
sollte jeder, der häufiger mit der Bewertung von Gesdräftsgrundstücften zu tun hat,
fleißig Mietpreise sammeln. Sie können zur Modifizierung von vergleidrspreisen
entweder in der rü7eise benutzt werden, daß man aus ihnen unmiitelbar Rein-
erträge ermittelt und als Vergleid-rsmaßstab benutzt, oder in der rü(/eise, daß man
mit ihrer Hilfe Lagefaktoren bestimmt und so die Vergleidrspreise umformt. Da
in reinen Gesdräftsgegenden der rü7ert des Grundstücks-w.r.rrilid-, durdr die Erd-
gesdroßmieten bestimmt wird, genügen sie vielfadr in einfadreren Fällen für den
modifizierten Vergleidr.

Der Ausnutzungsgrad eines Grundstücks wird durdr die Gesdroßfladrenzahl (GFZ)
ausgedrüd<t, die durdr Multiplikation der bebaubaren (d. h. nadr der Bauordnung
zulässigen) Grundstüd<sflädre mit der Zahl der zugelassenen cesdrosse erhalten
wird. Es hängt vielfadr von der Form und den Abmessungen des Grundstücfts ab,
ob die zugelassene Ausnutzung auch tatsädrlidr erzielt werden kann. Zulässige
bzw. tatsädrlidr möglidre Ausnutzung der Vergleidrsgrundstüd<e und des Bewer-
tungsobjekts müssen ermittelt und zueinander in Beziehung gesetzt werden, um die
Vergleidrspreise auf die Bedingungen des zu bewertenden Grundstüd<s umzuredrnen.
Die Vergleidrspreise werden vielfadr aus versdriedenen Jahren stammen. sie müs-
sen daher auf das Preisniveau des Bewertungszeitpunktes gehoben oder gesenkt
werden. In größeren Städten wird meist eine Preisstatistik vorhanden sein. Dabei
muß man aber beadrten, daß die Preisbewegung in einem Gesdräftsgebiet durdraus
abweidrend von der allgemeinen Preisbewegung des ortes verlaufen kann. Dies
ist z. B. in Hannover der Fall,

Jahr Wohngebiete Geschäftsgebiete

1,936

1953
195 4

195 5

1956
1957
1 958
1959
1960
1961
1962
1963

100
100

1t5
135
165
205
255
324
420
500
520
550

100

100
130
145
185
200
250
400
500
550
550
550
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Die Preise für Gesdräftsgrundstücke in der Innenstadt sind also sdrneller gestiegen

als die Preise für \Tohngrundstüd<e, sind aber audr früher zur Ruhe gekommen.
§/o derartige Untersudrungen nid'rt vorliegen, muß durch Einzelvergleidre fest-
gestellt werden, wie sidr die Kaufpreise in dem betreffenden Gebiet entwickelt
haben, um die Kaufpreise auf die Preisbasis des Bewertungszeitpunktes bringen
zu können.

Bei gemisdrt-genutzten Grundstücken muß ferner beadrtet werden, daß man bei
gewerblid'rer Nutzung mit Rüclsidrt auf das höhere Risiko eine 6o/sige Verzinsung
des aufgewandten Kapitals er\ivartetr während man sidr bei Vohngrundstüd<en
im allgemeinen mit einer Verzinsung von 5o/s und weniger zufrieden gibt.

Neben diesen allgemeinen Bewertungsgrundsätzen müssen auch die speziellen
Untersdriede der Vergleidrsgrundstüd<e gegenüber dem Bewertungsobjekt wie'
Form, Größe, Bodenverhältnisse usw. berüd<sidrtigt werden. Da aber hierfür die
gleidren Grundsätze wie bei §Tohngrundstüc.ken anzuwenden sind, soll hier nidrt
darauf eingegangen werden.

rVo bereits Ridrtwerte nadr der Richtwertverordnung vom 4. März 1964 vorliegen,
kann der Verkehrswert aus dem Rid-rtwert unter Berücksidrtigung der Versdliedeir-
heiten des Bewertungsobjekts gegenüber dem Ridrtwertgrundstüd< ermittelt werden.
Idr mödrte jedodr meinen, daß man bei Gesdräftsgrundstücken und gemisclt-
genutzten Grundstüd<en den so ermittelten §7ert nur als erste Näherung des Ver-
kehrswertes auffassen und den Verkehrswert außerdem nodr durdr Preisvergleidr
mit tatsäülich gezahlten Kaufpreisen untermauern sollte. Dem Rid-rtwert haftet
immer ein gewiJser Sdrematismus an, und es ist durdraus denkbar, daß bei medra-
nisdrer Anwendung wesentlidre Dinge einfadr übersehen werden. Bei der großen
Abstufung der Preise für Gesdräftsgrundstücke ist diese Gefahr nidrt von der
Hand zu weisen, und es ist widrtig, eine unmittelbare Konrolle durdr die Preis-
vergleidre auszuüben. Aus dem gleichen Grunde sollte man auch immer versudren,
möglidrst viele Vergleidrspreise heranzuziehen, audr wenn man dazu in die weitere
Umgebung gehen und die Preise wegen abweidrender Verhältnisse modifizieren
muß. Nur so kann man Ausreißer mit Sidrerheit erkennen und unsdrädlich madren.

Die vorstehenden Ausführungen gelten sinngemäß audr für gemisdrt-genutzte
Crundstücke, soweit nämlidl der Gesdräftsanteil am Crundstüd< betroffen wird.

Bewertungsbeispiel Friedridtstraße (gemisd.rt-genutztes Grundstüd<)

Das Grundstüd< soll für eine Straßenverbreiterung angekauft werden. Es ist bereits
ein §Tertgutadrten vom Grundstüd<seigentümer besdtafft worden, in dem - be-
sonders im Hinblid< auf ein in der Nähe verkauftes E*grundstü& mit einem
Kaufpreis von 1070 DN/,/qm - der Verkehrswert des Grundstücfts auf 600 DlvVqm
gesdrätzt wurde. Die Stadtgemeinde beantragt beim Gutadrteraussdruß die Ermitt-
lung des Verkehrswertes auf den 1. Juli 1963 als Bewertungsstidltag.

Es handelt sidr um ein Reihengrundstüd< (Trümmergrundstü&) von r4,5 m Front-
breite, 30 m Tiefe und redrte&iger Form. Nadr der Bauordnung dürfen 0,3 der
Grundstü&sflädre, d. h. bei einer Crundstüd<sgröße von aSO qÄ rund 145 qm,
bebaut werden. Es kann also bei 14,5 m Frontbreite ein 10 m tiefes Gebaude
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erridrtet werden. Diese Tiefe kann nodr als normal bezeidrnet werden, das Crund-
stüd( ist also voll ausnutzbar. Es liegt im Baunutzungsgebiet §fA IV (§ 4 Bau-

nutzungsverordnung).

Das Grundstück liegt in der Friedridrstraße, einer Straße mit §(ohnbebauung,
bei der die Erdgesdrosse ausnahmslos als L'äden, Büros und Praxisräume vermietet
sind, 200 m vom Verkehrskreisel Hillebredrtplatz, 1000 m vom Stadtzentrum ent-
fernt, am Rand des Kerngebiets. Die Mieten für frei finanzierte Vohnungen
betragen in dieser Gegend durdrsdrnittlidr 3,5 DÄ4/qm je Monat, fär gewerblidre
Räume werden in dieser Lage 5,5 Dlvt/qm gefordert.

!§[ertermittlung: *

a) Der Ridrtwert des Grundstüd<s bezogen auf 1936 beträgt 40 DM. Der heutige
\7ert ergibt sidr durdr Multiplikation mit dem Preisindex (vgl.Tabelle S. 16

Gesdräf ts grundstüd<e)

b) Für ein Reihengrundstüd< in der Friedridrstraße, das rund 200 m weiter vom
Stadtzentrum entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite sid, befindet,
wurde 1955 ein Kaufpreis von 64 DM/qm bezahlt. Der Ridrtwert dieses Grund-
stüd<s beträgt 35 DlvVqm

64 x 550

40 x 550

100

185

190 X 40

100

296 x 40

- 22O DM/qm

_ 190 DM

_ 217 DM/qm

: 296 DM

: 2?7 DM/qm

35

c) Drei nebeneinanderliegende Reihengrundstü&e in der Hüttenknedrtstraße, einer
Straße, die in Höhe des Bewertungsobjekts von der Friedridrstraße abzweigt,
wurden 1954 ltr einen Kaufpreis von im Durdrsdrnitt 70 Dlr//qm verkauft.
Die Grundstüd<e liegen nahe zur Straße ,,Kurzes Blatt" einer ausgesprodrenen
Gesdräftsstraße. Daher ist audr der Ridrtwert dieser Grundstüd<e bezogen auf
1936 _ 5o Dlvl/qm. 

70 x 550

Reduktion wegen Zeituntersc}ied: x' :

Reduktion wegen Richtwertunterschied: x :

Reduktion wegen Zeitunterschied: x' :

Reduktion wegen Richtwertunterschied: x :
50

d) Reihengrundstüd< Kurzes Blatt, 1962 für 750 DM/qm verkauft. §Tesentlidr
bessere Gesdräftslage, daher Ridrtwert für 1936 = 110 DlvVqm.

750 x 40
Reduktion wegen Richtwertunterschied: X : ' 110

* Die Straßennamen sind fingiert.

18

: 273 DM/qm



Bei dem Vergleichsobjekt handelt es sidr zwar um ein setbständiges, aber sehr
kleines Grundstüd<, das vom Eigentümer des Nadrbargrundstü&s angekauft
wurde. Vielleidrt ist dafür ein höherer Preis als üblidr gezahlt worden, vielleicit
stimmen aber audr die Ridrtwertrelationen hier nidrt mehr ganz.

e) Ed<grundstück Friedridrstraße/Hüttenknedrtstraße, 1953 für 58 DlvVqm ver-
kauft. Ed<grundstüd<e dürfen nadr der Bauordnung bis auf 60 qm Freifläche
bebaut werden, sie besitzen daher in der Regel einen höheren \Wert. Der \ü7ert

ist jedodr nidrt den zu erzielenden Geschoßflädren proportional, denn wegen
der höheren Anliegerkosten und Bewirtsdraftungskosten (2. B. Straßenreinigung)
geht ein Teil des Vorteils aus der höheren Ausnutzung wieder verloren. Die
Untersdriede sind red'rnerisdr nur sdrwierig und nadr erheblid-ren Ermittlungen
zu erfassen. §(IEIL ,,Grundstückssd-rätzung" (2. Aufl. S. 17) gibt eine Anleitung
zur Beredrnung des \Wertes von Ed<grundstüd<en aus den Preisen für Reihen-
grundstücke. Danach würde im vorliegenden Falle der Vert des Ed<grund-

stüd<s a + | betragen, wenn a der §üert eines Reihengrundstüd<s ist.

58 x 550

f) Ed<grundstüd< Friedridrstraße/Sdrillerstraße, im Jahre 1959 für 174 DlvVqm
verkauft. Das Grundstüd< liegt mit der längeren Front an der Friedridtstraße,
mit der kürzeren an der Sdrillerstraße, die reine \Wohnstraße ist. Nadr §IEIL ist

dann der rVert eines E&grundstücks : a * * , ro a der §/ert eines Reihen'-

grundstücl<s in der GescJräftsstraße, b der \ü[ert eines Reihengrundstücks in der
§üIohnstraße ist. Der Richtwert frir 1936 beträgt für a - 40 DM/qm, für
b - 32 DtWqm. Der Richtwert des EcJ<grundstücks betrüge also 56 DM/qm,
nämlich 40 + 16' 

r74 x55o
Reduktion wegen Zeitunterschied: x

Reduktion wegen Zeitunterschied:

Reduktion wegen Ecklage 
'

Reduktion wegen Richtwertunterschied: X

100

319x2

400

239 x 40
=- 56

: 319 DM

_ 212 DM/qm

_ 239 DM

Das Grundstü& ist seinerzeit von der Stadtgemeinde ftir ein Studentenwohn-
heim verkauft worden, wahrscheinlich ist aus sozialen Gründen ein niedriger
Preis vereinbart worden.

g) Ed<grundstüd< Husarenstraße/lm Krähenfelde, im Jahre 1962 fnr 295 Dlvl/qm
verkauft. Das Grundstüd< liegt etwa 400 m nördlidr des zu bewertenden Grund-
stüd<s, aber in etwa gleidrer Gesdräftslage und ist daher vergleiöbar. Der Ridrt-
wert kann aber nidrt zum Vergleidr benutzt werden, da die Gesdräftslage erst
nadr dem Kriege entstanden ist. Das Grundstüd< ist verhältnismäßig groß, es
liegt an drei Straßen, so daß aud, beide Seitenfronten bebaut werden können.
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Nimmt man nach §7EIL den \Wert des Eckgrundstücks zu a +
sich ein Vergleichswert von 

2g5 x 2

3

än, so ergibt

-- 197 DM/qm

h) Da in dem Vorgutadrten der Verkaufspreis eines Eckgrundstüd<s Ed<e Friedridr-
straße/Hillebred,rtplatz (1962: |OTO DtV/qm) maßgeblidr zur §Tertsdrätzung
herangezogen worden war, mußte audr zu diesem Kaufpreis Stellung genommen

werden, obwohl sidr dieses Grundstüd< sowohl durdr seine Ed<lage, durdr seine

Gesdräftslage, durdr die Ausnutzung und durdr die Höhe der Mieten so wesent-

lidr von däm Bewertungsobjekt untersdreidet, daß es an sidr als Vergleidrs-
objekt ausfällt.

Das Grundstück ist 1500 qm groß, die Vorderhausbebauung ist inzwisdren 5ge-
sdrossig (825 qm Grundfläd,e), die Hinterhausbebauung 2gesdrossig (450 qm
Grundflädre) erfolgt. Außerdem ist das gesamte Grundstü& doppelt unterkellert,
in den beiden Kellergesdrossen befinden sich Kraftfahrzeugeinstellplätze. Da die
Mietbeträge dieses Grundstüd<s bekannt sind, kann ein Vergleich über die Roh-
erträge der beiden zu vergleidrenden Grundstüd<e erfolgen. Bei dem Vergleidr
braudren die besonderen Ausgaben für ein Ed<grundstüd< deswegen nidrt berück-
sidrtigt zu werden, weil sie im Vergleidr zum gesamten Ertrag verhältnismäßig
wenig ins Gewidrt fallen.

Monatlidrer Rohertrag des Ed<grundstüd<s:

a

2

2 Keller
Erdgeschoß
4 Geschosse
Hinterhaus

Erdgeschoß
2 §Tohngeschosse

oder Rohertrag je

Mithin

1500 qm X 2 x3,5 DM/qm 10 500 DM
825 qm x 14 DM/qm 11 550 DM
825 qm x 4 x 7 DN{/qm 23 100 DM
425 qmx2x4DM/qm 3400DM

Rohertrag 48 550 DM

oder Rohertrag je qm Grundstäcksfläche : 32,3 DM

Monatlicher Rohertrag Bewertungsobjekt :

144 qm x 5,5 DM/qm 720 DM
144 qm X 3 x 3,5 DM/qm 1512 DM

Rohertrag 2232 DM

qm Grundstticksfläche : 4,7 DM

1070 32,3 t56 DM/qm:x:
4,7

Im vorliegenden Falle wurde der Rohertrag nadr den Gesdroßflädren erredtnet,
während di. Mi.t. nadr Nutzflädren erhoben wird. Dieser Mangel ist aber

für den rohen Vergleidt, der ja nur die Größenordnung festlegen soll, nidrt er-

heblidr. Im allgemiinen erhält man die Nutzflädren aus den Gesdroßflädren
durdr einen Abzug von 15o/s.
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Verkehrswert

Aus den Vergleidrswerten a) bis g) soll nun der Verkehrswert efmittelt werden.
Stellt man die Vergleidrswerte zusammen, so ergibt sidr folgendes Bild'

a) 220 DlV,/qm
b) 217 DlV,/qm
c) 237 Dlr4/qm
d) 273 DlvVqm (*)
e) 212 DM/qm
f) 170 Dtr4/qm (-)
g) 197 Dlvl/qm

(*) bzw. (-) bedeutet, daß Gründe vorliegen, aus denen gesdrlossen werden
kann, daß dieser Vergleidrswert zu hodr bzw. zu niedrig ist. Man kann sie daher
ausscheiden (l) oder ein gewogenes Mittel bilden (ll), indem man sie nur mit dem
halben Cewidrt einführt, man kann audr alle \ferte mitteln (lll), je nadrdem, was

man für richtiger hält. Im Endergebnis ergeben sidr dann folgendel§üerte:

l. 217 DM/qm
II. 218 DlvL/qm
lll. 217 DM/qm

Man sieht an diesem - nicht manipulierten - Beispiel, was sidr in der Masse aller
Cutadrten bestätigt, daß große Reclenkunststücke nicht lohnen. §Tesentlidr kommt
es vielmehr darauf an, ohne Villkür die Vergleidrsgrundstüd<e auszuwählen, sie

auf die Bedingungen des Bewertungsobjektes umzuformen und genügend Ver-
gleidrsgrundstücke heranzuziehen. §ü'enn in der Umgebung nidrt ausreidrend
Grundstüd<e vorhanden sind, so kann man ohne Bedenken audr soldre aus der
weiteren Umgebung benutzen, \^/enn man nur in der Lage ist nadrzuweisen, daß

sie vergleidrbar sind, und die §ü'ertuntersdriede sadrgemäß zu berüd<sidrtigen. Der
Vorsdrlag für den Gutadrteraussdruß lautet' Verkehrswert - 220 Dlr4/qm.

Bewertungsbeispiel Poststraße (Cesdraftsgrundstü&.)

Der Eigentümer des Grundstücks ist im Juli 1952 verstorben. Die Erben konnten
sidr über den Nadrlaß nidrt einigen, es entstand ein Redrtssffeit, in dem audr der
rVert des genannten Grundstücks am Todestage des Erblassers eine Rolle spielte.
Mehrere Vorgutadrter hatten den Bodenwert des Grundstüd<s am Stidrtage auf
900 bzw. 1900 DN4/qm gesdrätzt, ehe der Gutadrteraussdruß mit der §Tertermitt-
lung beauftragt wurde.

Das Grundstüd< liegt im Kerngebiet der Landeshauptstadt Hannover und darf
fünfgesdrossig bebaut werden. Nadr der Bauordnung ist eine Bebauung von 5/10
der Grundstüd<sflädre zugelassen, aber im Lizenzwege wird häufig im Kerngebiet
eine höhere Baunutzung (bis zu lOlt0) genehmigt.

Für den genannten Zeitraum liegen verhältnismäßig viele Kaufpreise im Kerngebiet
vor. Die Sdrwierigkeit bei der Bewertung besteht jedodr hier darin, daß die Grund-
stüd<swerte mit dem Abstande vom Stadtzentrum (Kröpd<e) sehr sdrnell abfallen,
so daß die ridrtige Einstufung der Gesdräftslage eine bederrtsame Rolle spielt. §üie
bereits erwähnt, geben die Ridttwerte, bezogen auf 1936, im allgemeinen audr
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heute nodr die relative Lage ridrtig wieder und können dazu benutzt werden, um
die Kaufpreise mit dem Bewertungsobjekt in Beziehung zu bringen.

Tabelle 1

La ge Fläche

Richt- |

wert IRl Bernerkungen
Kauf-
datum

Kauf-
preis

K

K

R

Gr. Packhofstraße 5

Karmarschstraße 14

Bahnhofstraße 10

Gr. Packhofstraße 6

Osterstraße l5
Schillerstraße 1

Gr. Packhofstraße 9

Schillerstraße 4

Rathenauplatz I I

Schillerstraße 3

I-uisenstraße 12

Gr. Pacl<hofstra ße 7

Sdrillerstraße 2

Gr. Pad<hofstraße 8

Luisenstraße 1 3

Andreaestraße 16

9 t 1950

1y 1950

3l t95 t

5,' l95l
6t 1951

8t 1951

12,i 195 I

t2l t95 t

6t 1952

9 t952

10 1952

t0 t 1952

ttlt952
1211952

1211952

3l 1953

322

337

I 183

2t9

265

262

190

298

1290

1125

435

230

56t

752

t226

t92

60oi o

900/,

65 0,/o

70olo

l35o I o

85 o/o

85oio

l35olo

900/o

75o lo

I 100/o

900/o

l25o I o

65olo

90 o/o

95 olo

575

460

3t7

27+

658

300

336

403

305

178

49A

326

285

209

224

364

990

590

500

400

480

350

400

300

340

240

450

360

230

310

250

350

\Wi ed ergutmadl un gs sach e

ehem. jüdischer Besitz

ehem. iüdischer Besitz

Rentenvertrag

Erbbaurecht

Rentenvertrag

150%

100%

50%

Die Hausnummern sind fingiert

Stellt man das vorstehend ermittelte Verhältnis Kaufpreis : Ridrtwert graphisch dar,
so ergibt sich das nacfistehende Bild,

t
r-

I
f

__-,1
I

l

I

I

I
I

951 Jan. J u li 952Jan. Juli 953Jan.

Die ausgleictrende Gerade ergibt,
90"Ä der Richtwerte betrugen.
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600 DM hat, so ergibt sich daraus, daß der Verkehrswert des Gnrndstüd<s am

Stidrtag (Juli 1952) rund 540 DM/qm betrug.

Das Ergebnis bestätigt die bereits seit langem bekannte Tatsadre, daß in den

Jahren 1948-1952 die Kaufpreise für Trümmergrundstüd<e nidrt einmal die Ridrt-
werte von 1936 erreidtten. Dieser Umstand war dann aussdrlaggebend für die

Aufhebung des Preisstopps für Trümmergrundstüd<e durdr die Verordnung vom

28. 11. 1e52 (BGBI. S. 792).

Bereits früher war darauf hingewiesen worden, daß die Ridrtwerte auf der tatsädr-

lidr vorhandenen baulidren Nutzung des Jahres 1936 basieren. Im Kerngebiet hat

audr ein gewisser Strukturwandel stattgefunden, insofern als einige Straßen gegen-

über der Vorkriegszeit an Bedeutung gewonnen, andere wiederum verloren haben.

Der Gutadrteraussd'ruß wollte daher seine Bewertung nidrt allein auf diese Beredr-

nungsart gründen, zumal von den Parteien heftige Einwände gegen das, Ergebnis

erwirtet werden mußten. Es wurden daher für fast alle der vorstehend aufgeführten

Vergleidrsgrundstücke die Kaufpreise in Beziehung zur zugelassenen und möglidren

Ausnutzung gesetzt. Dabei wurde das §üertgefälle innerhalb des Kerngebiets aus

den gezahlien Mieten abgeleitet, die zu Nutzungsfaktoren führten, in denen die
relative Höhe der Mieten zueinander zum Ausdrud< kommt. Dur& Multiplikation
der erzielbaren Gesdroßflädten mit den ihnen zukommenden Nutzungsfaktoren
ergibt sidr ein Nutzungsprodukt, aus dem nadr Teilung durdr die Grundstüd<s-

fläc}le eine Nutzungsziffer erhalten wird, die den Vergleidrsmaßstab für die Be-

wertung bildet. Das Ergebnis zeigt die folgende Tabelle,

Tabelle 2

Lage

Nutz.
zifr.
N

Nutz.-
produkt

K

N

Gr. Pad<hofstraße 5

Karmarschstraß e 14

Gr. Pad<hofstraße 6

Osterstraße 15

Sdrillerstraße 1

Gr. Packhofstraße 9

911950

ttlt950

5It95t

6lt95t

8ir951

t2l t95 t

7t o50
56 840

tzz a90
72 240
18 000
44 030
tl+ zzo
54 600

5 250
50 820

fio 670
127 500
102 000
229 5W
48 600
13 500
56 840

1r8 %0
48 000

1 800
44 800

322

337

219

265

262

190

575

4ffi

274

658

300

336

203
812

172
90

518

182
35

726

255
1 020

162
90

812

160
t2

&o

350
70

420
200

85

300
150
70

500
100

300
r50
70

300
150
70

397

398

505

867

454

498

145{'lo

l15o I o

54ola

760lo

60lo

670 lo94 600
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Rathenauplatz 1 I

Luisenstraße 12

Gr. Pad«hofstra ße 7

Schillerstraße 2

Gr. Pa:khofstraße 6

Luisenstraße l3

Bewertungsobjekt
Poststraße

6 1952

10 '195 
r

10,1952

tt t952

1211952

t2lt952

1290

435

230

56t

752

1226

t6t3

275
100
746

187 5

397
38

2779

t62
72

650

352
14t0

364
t75
534

I 200

566
566

2 380

870
480
2ffi

4350
t440

420
120
250
85

500
250
100

320
160
70

300
70

350
170
100
70

300
120
85

600
300
150
110
70

r15 500
t2 000

1 86 500
t59 375

473 375

r98 500
9 500

277 900

485 900
51 840
11 520
45 500

10s 860

t 05 600
98 700

204 300

127 400
29 750
53 400
84 000

367

lt t7

472

364

392

359

83 o/o

44olo

690 lo

78olo

53o lo

620lo

30,

490

326

285

209

224
294 550
I 69 800
67 920

202 300

796

Die Hausnummern sind flngiert

Trägt man auch diese §7erte graphiscfi auf, so ergibt sich die folgende Darstellung:

!
I

F +-
L

I
I

!
I

I

l

I
I
I
I I

951Jar Ju li 1952Jan. Juli 1953Ja '1.

150%

100%

50%

440 020

522 000
144 000
39 000

478 500
100 800

I 284 300
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Im Gegensatz zur ersten Berechnungsart läßt sich hier keine zeitlidre Abhängigkeit
der Preise erkennen, und man kann sidr daher für beredrtigt halten, das arithmeti-
sdre Mittel aus den Ergebnissen zu bilden, nadrdem man die beiden offensichtlidren
Ausreißer, die zudem vom Bewertungsstidrtag am weitesten entfernt sild, aus'
gesdrieden hat. Es ergibt sidr dann, daß im Duidrschnitt die Kaufpreise 65 "/o der
Au"nutzungsziffer betrugen, und es wird aus der Ausnutzungsziffer des Bewer-
tur,gsobjekts von796 ein Verkehrswert von 565 DM/qm erhalten, der überrasd-rend
gut mit dem aus der ersten Beredrnungsart erhaltenen übereinstimmt. Ein Ver-
kehrswert von 550 DI,l"/qm, wie ihn der Gutadrteraussdruß in seinem Cutachten
ermittelt hat, wird diesen beiden rVerten in ausreidrender \7eise gerecht.

Ausnahmsweise wäre im vorliegenden Falle audr eine Ertragswertberedrnung zur
Ermittlung des Bodenwertes durchführbar gewesen, weil der Gebäudewert vermut-
lich nur etwa das Doppelte des heutigen Bodenwertes erreicht. Der heutige Ver-
kehrswert des Grundstücks dürfte bei etwa 3000 DlWqm liegen, woraus sidr ein

Gesamtwert des Grund und Bodens von rund 5 Millionen DM ergibt. Unter diesen

Umständen könnte man also das eingangs erwähnte Verfahren anwenden, würde
so einen Bodenwert im heutigen Zeitpunkt (unter Zugrundelegung der inzwisdren
stattgefundenen Bebauung) ermitteln und mit den Preisindices auf den Bewertungs-
zeitpunkt zurüd<spiegeln können.

Nadrtrag zum Aufsatz ,,Die Beförderung" in Heft 3/1963 S. 75

In Absdrnitt II Absatz 4 muß der Satz 3 ridrtig lauten:

,,Aufstiegsbeamten aus dem mittleren Dienst darf ein Amt der Laufbahn des

gehobenen Dienstes nadr erfolgreicler Einführungszeit und Bestehen der Lauf-
bahnprüfung erst verliehen werden, wenn sie sich in Dienstgesdräften des ge-.

hobenen Dienstes bewährt haben; diese Bewährungszeit soll 1 Jahr nidrt über-
sdrreiten, wenn Planstellen frei sind und der Beamte sidr bewährt hat."

Hölper
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Person alnachrichten
(auch zur Laufendhaltung der Personalliste bestirnmt)

Beamte des hoheren Dienstes
I. Ernannt:
zum ordentlidren Professor an der Tedrn. Hodrsdrule Hannover

ORVmR. Dr. Höpcke - LVwA - LVm l.ll.63
zu ORVmR. RVmR. Stanitzki, KatA. Stade . . . . . . 1.12.63

Dr. Kampferbed<, KatA. Syke . . o . . . 1.12.63
Dr. Hake, LVwA - I-Vm - o . . l, l. &

zum RVmR. RVmAssess. Hans-Ulridr Gerigk,
Reg.Osnabrüd< . . . . . . . , . . . .27.4.64

zu RVmAssess. AssclVmD. Karl-Günter Kruse,
KatA.Bremervörde. .. o...
Dr. §7'olfgang Brindopke, LVwA - LVm -

B2Top.Phot. . . . . . . . . . .
(geb. 29. 5 .30, Dipl. Hpt. Prfg. 4. 4. 55 ,
Gr. StPrIg.29.9.59)
Diethelm Benkendorff, KatA. Hannover
(g.b , 15. 5. 34, Dipl. Hpt. Prfg. 15. 11. 60,
Gr. StPrfg. 20. 2.64)

II. Ubertragung eines Amtes der Bes. Gr. A 13a an

RVmR. Sdrumacher, Reg. Stade o . . . .

, Baltin, KatA. Holzminden . . . .

III. Versetzt:
RVmR. Kuthe v. Präs. Braunsdrweig z. Reg. Auridr . . 1.12.63
ORVmR. Dr. Pötzsdrner v. d. Reg. Hildesheim zum LVwA

-LVrn-(BlTrig.). .. o. .. . 1. 3.&
RVmR. Dr. Haupt v. KatA. Lüneburg z. R.g. Hildesheim 1. 3.64

, Sdrlehuber vom KatA. Hannover zum
KatA. Lüneburg . . . . . . . . . . . . . . 15. 4.&

, Dr. Tonnies von der Reg. Hannover zum
KatA.Oldenburg . .. ...... l. 5.64

ORVmR. Dr. Madrens v. KatA. Bremervörde zum
KatA. Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . 15. 5.64

IV. Beauftragt:
mit der Leitg. d. KatA. in Verden RVmR.

d. Dez. B 3 (Neuverm.) d.
LVwA. ORVmR. Dr. Hake . 1. l.&
d. Dez B I (Trig.) d. Abtlg. LVm. d. LVwA.
ORVmR. Dr. Pötzsdrner . . l. 3.&

',!, ',', ',', i: [:f;'äX$[?x-*Yl*,Frenkrer " ' 16' *&
,,8 5 Automation" bei der Abtlg. LVm. des
LVwA.RVmR.Dr.Mentz ... c.. " 1. 4,64

, , t, d. KatA. Peine RVmR Dautert . . . o . .23. 4.64
,t ,t ,t d. , Oldenbg. RVmR. Dr. Tönnies . . l. 5. &

d. , Bremervörcle RVmR. Deutelmoser t 5. 5. 64

V. Promoviert zum Dr.-lng.:
RVmR. Dr. Mentz,LVwA - LVm - . . c . . . . . .23.12.60
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7. 12. 63
t. l. 64

1r. 2.&

1. 4 64

l. 4.64

B 12

D35
D76
c t8

E16

T t5

D82
D2

C8

D74

838

D68

c18

840
D69

c r1
D77
D74
D53

c 11

840
D66

D88

Meyer. . . . 19, 12,63
Abtlg. LVm. d.

Nr. der Liste
alt I neu

*,
844
845

D89

E.22

E.23

824

c20
c21

-



Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:
zum RVmAm.tm. RVmOInsp. Martens, KatA. Celle . . 1. 1.64

zum RKartAmtm. RKartOlnsp. Schröder, LVwA ' LVm - 1. 1. 64

zu RVmOInsp. RVml. §7eber, KatA. Hannover l. 12.63

,t Ellermann, , Hameln l. 12.63

,t Schneller, ,t Salzgitter 1. 2.64
, Heymann, , Bad Gandersheim 1. 2. 64

, Rehling, LVwA - LVm l. 3.&
,, Lichtenberg, KatA. Osterocte 1 . 5. 64

z. RKartlnsp. RKI. z. A. Sclrmidt, LVwA - LVm - 17. 10. 63

zu RVmlntp. RVml. z. A. Hartung, _t, , . . . 30. 10.63

!: !: ilsH'lfr:',.1i.U;Ii1,,,,,,'i 
ti,Zi

,t , '§7essel, t, Rotenburg . 14. 3.64
, ,t Kirdrhoff, , Northeim . . 19. 3.64

zu RVm t.z.A. iv*r-ä,*:*ä,0l.r,. d;.,,?jn1:::' .?L: i''ä

"1, 
I:ffi:'f"ä: Bau'il''.*: : i9. ir-

, Stehnken, KatA. Rotenburg . 17. 4. 64

,t Tweitmalln, KatA. Osterholz-
Scharmbeck 17. 4.64

',', #*fiäs' 
KatA' §Tesermünde 

iT. i21
II. Versetzt:

t6. 12.63
1. 1.64

16. 1.64

I 3,1

197
K 104
K 138
K 2l
K95
K80
K 101

L34
L 33
L36
L29
L40
L42
L37
L39
L47
L38
L41

M56
M55
M43
M76

M77
M75
M74

t3
K 14la

L58
L60
H47
H3
I33
195

K 101

L 51

L64
L65
K t74

K 174

L68

RVmOInsp. Bieringer v. KatA. Hannover z. Reg. Hannover
RVml. rü7endt vom LVwA - LVm - zur Reg. Hannover .

und zurn KatA. Hannover
RVrnl. z. A. Kremer v. KatA. Lingen zum LVwA - LVm -

B 3 Neuverm. . . . 7. l.&
t, Kruse v. KatA. Delmenhorst z. KatA. Vechta l. 1.64

RVmA. Lenze v. KatA. Gifhorn z. KatA. Wolfsburg l. 4.64
,t Seifert v. KatA. Hannover z. LVwA - LVm 1. 5.&

RVmOI. Deutsdr v. KatA. Fallingbostel z. KatA. Gifhorn t. 5.64
,t Stähler v. KatA. Soltau z. KatA. Fallingbostel . l. 5.64

RVrnl. Lichtenberg v. KatA. Clausthal-Zellerfeld z.
KatA. Osterode . , . . . . . . 4. 5.64

RVml . z. A. Mockel v. KatA. Northeim z.
KatA. Clausth al-Zellerfeld . . 4. 5. 64

"1, 
$:*;; l:::' 

t'"":,'**r':,' K1,,,,,,,,,,,,,,,,tA' *,'rur*t 3: l.2i
RVml. Sdronherr v. d. Reg. Hannover z. Mdl (ll4 Verm.) 1. 6.64

III. Abg.ordo€t:
RVmlnsp. Sclronherr v. d. Reg. Hannover zum

Mdl(l/4Verm.). . . . o . . . . l. l.&
RVml. z. A. Tweitmann v. KatA. Osterholz-Sdrarmbeck

z. KatA. Norden . . . . vom 15.6. - 13. 9.64

IV. Beauftragt:
mit den Aufgaben des geschäftsleitenden Beamten des
KatA. Vittmund RVmOl. Krause . . . . 1. l. 64 I 140a
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H
H

52

53

163
164
165
t66
167
168

K 188
K 189
K 190
K 191

K 192
K 193
K 194
K 195
K 196
K t97
K 198

L64
L65
L66
L67

L68
L69
L70

_

__

IV 9b

IVgb



KatA. Sulingen RVmOI. Held . . . . 1. 3.64
, VolfJburg RVmA. Lenze . . . . I. 4.64
t, Holzminden RVmOI. Grumme . . . . 1. 4.64
,, Gifhorn ,t Deutsch . . . . l. j. 64
, Fallingbostel t, Stahler 1. i.64
t, Hannover , Wehebrink I l. j.64

V. Beurlaubt nach Nr.4 der VV zu § 99 NBG ohne Dienstbezüge
RVml. z. A" §filfr. Seiffert, KatA. Peine vom 4. 11.63 - 29. 2.e,4

l. 4.64
t4. 4.64

1. 1. 64
1. 1.64
1. 3.64
l. 3.64
l. 4.64
1. 4.64
t. 6.64

1. 2. 64
1. 5. 64
r. 5.64
r. 6.64

I 143
H47
I t37
I33
I95
143

L57

K24
L57

126
147
I 104

K 147
H20
154
142

I28
H36
I 106
I 158

VI. Entlassen (auf Antrag):
RVml. Kruse,KatA.Lingen . . . . . . . . .
RVml. z. A. wilfr. Seiffert, KatA. Clausthal-zellerfeld .

VII. In den Ruhestand getreten:
RVmOI.Niemann, KatA.\üTitrmund ........

,t Callies, LVwA - LVm
_ - _, S&üler, KatA. Sulingen . .

RVrnl. Sudenn, tt Sulin[en . . . .

RVrnA. Branscht , Wolfiburg . , . .

RVmOI. Köhler, , Holzmindän . .

VIII. In den Ruhestand versetzt (auf Anrrag):

B.QIn:p,Brandes,Präs.Braunsdrweig .......
RVmA. Mohme, KatA. Lingen . .

RVmOI.Rosenberger, ,t Leer .... ..

t, Heins,

tt lken, t, Wirtmund

IX. Zum Vorbereitungsdienst einberufen:
Name Bezirk I s"b-* Ing.-Befähis"nslmf--

Hentschel, Hans
Schiffling, Helmur
Steen, Diedrich
Bod<mann, Erich
Fahlbusü, Rudi
Kaltenhäuser

Karl-H.inr'
Wieprecht, Fr.-Ulr.
Alberts, Albert
Ewert, Gerhard
Müller, Johanrres
Sdrlachter, Eridr
Schulz, §Terner
Ideler, Heinrich
Dittmer, Heinz
Jäger, \üTalter
Bodenstein, Herm.
Frühauf, §7olfg.
Kayser, Herbert
Fiebranz, H.-Peter
Gründel, Frithjof
§7o1ff, Karl-Heinz
Veißweiler, Herm.

LVwA - LVm

,t t,
Aurich
Hannover
Hildesheim

n

n
Lüneburg

il

,,

,,

tl

Osnabrüd<
Stade

tl

Braunschwg.
n

Oldenburg
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Osnabrücj<

1. 5.26
6. 2.28

12. 5"24
r 5. 3.24
I l. 4.27
21. 4.25

r5.
16.
26.
29.
20.
8.
7.

2t.
14.
29.

5.
22.
28.

3.
10.
8.

6.28
7.25
7. 34

12.23
1 .27
4.22
2" 25

11,26
3.26
4" 29
2" 27

10" 28
tt. 4t
4.41
4" 42

10. 4l

IngfVrnT.
BgVmT'.

ff

il

il

il

,l

,t

,t

t,

il

,,

ll

u

,l

ll

t,

IngfVmT.
il

il

ll

ll

1. t2. 63
t,

t,

t,

t,

It

t,

,,

il

,t

It

,,

il

ll

u

u

t,

,t

1,4. &
il

t,

t,

Nr. 82-97 z abgeschlossene Sondermaßnahme gem. § 50 Abs.4 NLVO
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M81
M82
M83
M84
M85
M86

M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M 100
M 101
M 102



Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
zu RVmHS.:
RVmOS. Tholema, KatA. Leer . . 1. 3.64

, Apking, KatA. Bückeburg 1. 4.64

zu RVmOS.:
RVmS. Buntemeyer, KatA. Oldenburg . 1. 10.63

, Hühne, KatA. Volfenbüttel l. 2.64
t, Voges, KatA. Bad Gandersheim . . 1. 2.64
, Ueberschär, KatA. Oldenburg 1. 3.64
tt Horling, KatA. Hameln . . . . 1. 6.64

zu RVmS.:
RVmAssist. Backhaus, KatA. Nienburg . . . . l. 12.63

, I.lrSipper, -KatA. Stade l. 12. 63
,t Sclilling, KatA. Osnabrück l. l. 64
, L-enz, KatA. Verden . . 1. 1. 64

, Daun, KatA. Oldenburg 1. 4. 64

t t Eilers, , l. 4. 64
Thonras, KatA. Melle . 1. 4. 64

zu RVrnAssist.:
RVmAssist. z.A. Volters, KatA. Osterode

,, Zirr, KatA. Lingen
,, Ziegler, Barbara, KatA. lVildeshausen':, ffiTt"f,ilt,:*ltfi2'.\il.'.iu : :

zu RVmAssist. z. A.:
RVmAssist.-Anw. Reetmeyet, KatA. Neuenhaus .

: }"[f#:.ä*:ifrt,'il:;':":::::
, Meyer, Rag. Hannover
, Opiela, KatA. Lingen

II.Verr.,r,, 

Nordbeck'KatA'Bersenbrücl< "

BV*OS. Apking_v. KatA. Hannover z. KarA. Bückeburg
RVmAssist. z. A, Reckmeyer

v. Kat A. Neuenhaus z. KatA. Bersenbrücl< 1. 11. 6i
Meyer v. d. Reg. Hannover z. KatA. Springe l. I l. 63
Janssen v. KatA. Norden z. KatA. Auridr 23. 2.64

RVmS. Wittenberg v. KatA. Wolfenbüttel
zum LVwA - LVm - (Dez. B t Trig.) 1. 4. 64

RVmAssist. Conrads v. KatA. Auri ch z. KarA. §Tittmund l. 4.64

III. Entlassen auf eigenen Antrag:
RVmAssist.Janßen,KatA.Vechta .. .. 1.il.63

IV. Beurlaubt nach Nr.4 der VV zu § 99 NBG ohne Dienstbezüge:
RVmAssist. Eilers, KatA. Oldenburg vom 15. t. 63 bis 14. t2.6J

V. In den Ruhestand versetzt:
RvmHpts von oehsen, KatA. Bremervörde . . l. 12. 6j

, Aster, R.g. Aurich . . 1. 3.64
,, §Titzleben, Reg. Hannover . . o l. 4.64

. 1.11.63

. 1. 11.63

. 6. tt. 63

. 25. 2.64

. 22. 4.64

t7. 10. 63
l,lt.63
1. t1.63
1. 11.63
r.11.63

23. 4.64
23. 4.64

1.11.63

o24
o38

P24
P27
P33
P25
P29

Q3e
Q 21

Qle
Q26
Q24
Q27
Q36

R61
R34
R54
R48
R62

s40
s 35
s36
s37
s38
S 4I
s42

o38

P43
Q25

Q35

Q2e

N17
N7
N19

R63
R67
R66

Nr. der Lrste
alt I neu

N20
N 2l

o40
o4t
o42
o43
o44

P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50

Q 12a

Q34
Q51
Q4e
Q50

R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
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Nr. der Liste
alt I neuVI. Verstorben:

RVmHptS.Douwes,KatA.Cloppenburg .... -23. 12.63

VII. §Teitere Nachrichten'
RVmAssist. z.A. Exner, Barbara, seit 26. 10. 63

durch Heirat Ziegler, Barbara, KatA. Wildeshausen

VIII. Zum Vorbereitungsdienst einberuf en:

I rezirt
I I Einberufen
I seb. am 

[ "...""är'srr

N16

R54

Name

Stolz, Günther
Meyer, Reinhard
Schonewolff, Ulridr
Heitmann, Ursula
Frid<e, Manfred
Pages, Gerhard

Auridr
Hannover

n

Stade
Braunschwg.

6. 4,46
8. 3.45
4. 6.46

27.11.44
18. l O. 46
15. 6. 45

s47
s48
s49
s50
s 51

s52

§Teitere Nadrridrten
ErläuterungvonAbkürzungen,zuAbsdrn.V-Sdrulenusw.": neuBa:Berufsaufbausöule

Absdrnitt III Nr. l: Beim LVwA - LVm - isteinneuesDezernat ,85 Automation"
gebildetworden mit den Sadrdezernaten ,,8 5ll Geodätisöe Beredrnungen"

,,B 5/2 Elektronisdre Kartierung" und

"B 
5/3 Lodrkartenkataster"

Absdrnitt III Nr.9 und
Absdrnitt V Nr. 9: Ändere ,lVildeshausen" in ,,Delmenhorst - Außenstelle in §/ildes-

hausen- " und,,§flildeshausen -Außenstelle Delmenhorst- " in
,Delmenhorst" um

Nr. 4: Göttingen ietzt Ortsklasse S

Nr.7: KatA. Stade, neue Fernsprech-Nr. 485 ll52

Nr. 9: KatA. Varel, neue Ansdrrift ,,Varel, Oldenburger Straße 4"
(Fernsprecher wie bisher 458)

Nr. 2-9: Es ist nachzutragen oBa" in Spalte 13 bei

Auridr Einbecl< Uelzen Braunsdrweig
Emden Göttingen lVinsen Goslar
Leer Hildesheim \üüolfsburg Helmstedt
Norden Holzminden Bentheim Salzgitter
Hameln Hann.-Münden Lingen rVolfenbtittel
Hannover Northeim Meppen Brake
Neustadt Osterode Osnabrüd< Cloppenburg
Rinteln Peine Papenburg Friesoythe
Springe Celle Bremervörde Oldenburg
Syke Gifhorn Cuxhaven Varel
Alfeld Ltidrow Osterholz-Sdr. §Testerstede
Clausth al-Z. Lüneburg Stade Delmenhorst
Duderstadt Soltau Verden lVilhelmshaven
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VI. In der Liste der Off entl. best. Vermessungsingenieure nachgetragen
bzw. gelöschtt

^tr.. 
*

Li§tel I NlederlassunFsort I

46

63

Petri

Apel

Goslar

Jakobikirdrhof 5 -6
Braunscl'rweig

Goslar
Bäringerstraße 31

verstorben 2. 8. 63

Prüf ungsnaclridrten
I. Große StaatsprüfunB:
RVmRef. Krause, Bez. Braunschweig

t t Benkendorff, Bez. Hannover
t, Gayk,
, Helke,
, Spellauge, ,
,t Gester, Bez. Hildesheirn
,t Knoop, Bez.Lüneburg
,, Gerigk, Bez.Osnabrück
, Heumann, Bez. Braunsdrweig

II. RegVermlnsp. -Prüfungt
RVrnlnsp.-Anw. Döhling, Bez. Stade

Mehrtens, ,
Stehnken, t t

Tweitrnann, ,
BocJ«, Bez. Braunschweig
Rettig, Bez. Stade
Torens , Bez. Braunschweig

III. R.gVermA ssist.-Prüfung:
RVmAssist.-Anw. Opiela, Bez. Osnabrück

Nordbeck, tt

Prüfungstermin

25 10. 63
20. 2.64

t,
ll

21. 2.64
n

t,

ll

ll

8. 4.64
lt

n
,t

9. 4.64
n
tl

2t. 4.64
n

Ministerialrat Prof, Dr.-lng.habil. Nittinger istvondenVertreternderobersten
Vermessungs- und Katasterbehorden der Länder Jür weitere drei Jahre zum Vorsitzer
der Arbeitsgemeinsdraft der Vermessungsverwaltrrngen der Lähder der Bundesrepublik
Deutsdrland (ADV.) gewählt worden.

ZuBeisitzern bei den Disziplinarkammern sind bestellt worden
bei dem Verwaltungsgericht Braunschweig: ORVmR. Schöne, KatA. Celle

nv*a. Yff,:L,'1lo 8:uJi*I"'*
nväos flillil;d' *"?[11?!!.u

,, Hühne, KatA. §Tolfenbüttel
Hannover: RVmDir. Konstanzer, LVwA - LVm -

, Dr. Kost, t t
RVmA. Borchert, Reg. Hildesheim
RVmOI. Bieringer, Reg. Hannover
RVmHS. Apking, KatA. Btickeburg
RVmOS. lü(/egener, KatA. Neuenhaus

, Oldenburg: ORVmR. Gaul, Reg. Stade
RVmA. Stadtholte, Präs. Oldenburg
RVmOS. Buntemeyer, KatA. Oldenburg

3l


